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meinde wenden, wenn Herr B bereits
keine Sozialhilfe mehr bezieht.

Beurteilung

Nach Auffassung der Kommission
ZUG/Rechtsfragen ist grundsätzlich
von Folgendem auszugehen: Mit einer
Kostengutsprache verpflichtet sich die
Sozialbehörde gegenüber dritten
Leistungserbringenden (z.B. Zahnärzte,
Zahnärztinnen oder Vermieter,
Vermieterinnen). Diese müssen sich nach Treu
und Glauben darauf verlassen dürfen.
Handelt es sich dagegen um eine subsi¬

diäre Gutsprache und ist Herr B nicht
mehr bei der Sozialhilfe anhängig, so
muss sich die Zahnärztin zunächst an
Herrn B halten. Erst wenn sie von
diesem kein Geld bekommt, wird die
Gutsprache der Sozialbehörde aktuell.

Im Rahmen der Fallübergabe wäre es

aber auch möglich, dass die Gemeinde Z
die Kostengutsprache von der Gemeinde
W übernimmt und dies der Zahnärztin
und Herrn B mitteilt. In vielen Fällen
wäre dies wohl die einfachste und
sachgerechteste Lösung.

Peter Stadler, Dr. iur.,
Präsident der Kommission ZUG/Rechtsfragen

Weiterbildungen in St. Gallen

An der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Soziale Arbeit in St. Gallen
finden demnächst folgende
Weiterbildungs-Veranstaltungen statt:

Sozialarbeit aus Frauensicht: Reflexion

und Perspektive.
Datum: 22./23. November 2002.

Leitung: Elisabeth Bosshardt und Christine
Windisch.

Einführung und ausgewählte Rechtsfragen

zum Vörmundschaftsrecht.
Datum: 21. /22. November 2002.

Leitung: Markus Riz.

Detailprogramme/Anmeldung: FHS,
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale

Arbeit St. Gallen, Weiterbildung, PF, 9401
Rorschach, Tel. 071 844 48 88; e-mail:

wbsa@fhsg.ch soiuie: www.Jhsg.ch

« wenn der Kopf nicht mehr weiter weiss»

Wer kennt nicht emotionsgeladene
Gespräche, in denen man die Ruhe bewahren

sollte oder vor einem kritischen
Gegenüber eigene Anliegen vertreten
möchte. Das Fachseminar an der BFF
Bern will beitragen dazu, dass sich
Teilnehmerinnen mit Blick aufdie eigene
Persönlichkeitsstruktur aus Befangenheit und
Stresssituationen befreien können. Dabei
soll eine Technik zur Anwendung kommen,

«die uns einerseits neue
Wahrnehmungswelten und damit auch einen er¬

weiterten Blick auf unsere Persönlichkeit
eröffnet, andererseits unsere Ausdruckskraft

befreit und erhöht, gleichzeitig aber
auch kanalisiert bzw. fokusiert».
Datum/Ort: 7.-10. Februar 2003, BIT Bern.
Kosten: Fr. 65O.¬

Leitung: Herbert Fischer, Schauspieler, Regisseur,

Theaterpädagoge.

Info/Anmeldung bis 14. Dezember: BFF

Bern, Sekretariat Weiterbildung Sozialpädagogik,

PF, 3001 Bern, Tel. 031 384 34 19;
e-mail: wb. bff@bern. ch
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